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Antrag 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetz zur Modernisierung des Postrechts 
(Postrechtsmodernisierungsgesetz - PostModG) 

Punkt 9 der 1046. Sitzung des Bundesrates am 5. Juli 2024 

 

Der Bundesrat möge folgende Entschließung fassen: 

a) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, dass für die Paketbranche die 

schon flächendeckend umgesetzte digitale Sendungsverfolgung von  

Paketen zur Erfassung des Zustellstatus sowie aus haftungsrechtlichen 

Gründen mittels sogenannter Handscanner um die Erfassung der Gewichte 

der Pakete und die manipulationssichere digitale Arbeitszeitaufzeichnung 

der Paketzusteller zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der  

Zusteller ergänzt und verpflichtend eingeführt wird. 

b) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, sich für eine zeitnahe bundes-

weite Selbstverpflichtung der Betriebe im Kernbereich der Zustellung ein-

zusetzen. Hierin sollen eindeutige Anforderungen u.a. über die digitale  

manipulationssichere Arbeitszeiterfassung, die geeignete Arbeitsschutz-

organisation, die angemessene persönliche Schutzausrüstung sowie die  

Lastenhandhabung verpflichtend eingeführt werden. 

 

 


